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Für die Zahlung von Vorruhestandsbeiträgen und den Bezug von Vorruhestandsgeld 
nach Ende des Beschäftigungs- oder Versicherungsverhältnisses in anderen EWR-
Ländern gelten besondere Regeln.  
 

2. Zahlung von dänischem Arbeitslosengeld während 
der Arbeitssuche in einem anderen EWR-Land 

  
2.1. Beantragung der Bescheinigung E 303 
Die Auszahlung Ihres dänischen Arbeitslosengeldes in dem EWR-Land, in das Sie 
sich zur Arbeitssuche begeben, müssen Sie bereits vor Ihrer Abreise beantragen.  
 
Einen Antragsvordruck (Formular EØS 1 – Ansøgning om dagpenge under 
arbejdssøgning i et andet EØS-land (E 303 DK)) erhalten Sie bei Ihrer 
Arbeitslosenkasse, beim Arbeitsamt oder im Internet unter http://www.adir.dk. 
 
Einen Teil des Antrags füllen Sie selbst aus (Teil A), und Sie müssen dafür sorgen, 
dass Teil B vom Arbeitsamt ausgefüllt wird, und zwar frühestens 4 Wochen vor Ihrer 
Abreise.  
 
Lesen Sie die Anleitung für das Antragsformular gründlich durch. Sie selbst tragen 
die Verantwortung dafür, dass der Antrag korrekt ausgefüllt ist und die erforderlichen 
Nachweise beigelegt sind. Nur dann stellt die Arbeitslosenkasse eine Bescheinigung 
aus. 
 
Diese Bescheinigung trägt die Bezeichnung E 303. Damit die Arbeitslosenkasse 
Ihnen die Bescheinigung etwa eine Woche vor Ihrer Abreise zusenden kann, muss Ihr 
Antrag dort spätestens 14 Tage vor Ihrer Abreise vorliegen. Mit der Bescheinigung 
erhalten Sie ein Merkblatt mit Hinweisen, wie Sie sich vor der Abreise, während des 
Aufenthalts in dem anderen EWR-Land und nach der Rückkehr nach Dänemark zu 
verhalten haben. 
 
2.2. Krankheitsfall im EWR-Ausland 
Falls Sie während des Aufenthaltes in einem anderen EWR-Land erkranken, haben 
Sie nur Anspruch auf Krankengeld, wenn Sie im Besitz der Bescheinigung E 119 
sowie einer Europäischen Krankenversicherungskarte sind. Die 
Krankenversicherungskarte erhalten Sie bei Ihrer Kommunalverwaltung gegen 
Vorlage einer Kopie der Bescheinigung E 303. Wenn Sie in Kopenhagen wohnen, 
wenden Sie sich bitte direkt an das Folkeregister, Dahlerupgade 6, DK-1640 
København V. 
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2.5. Befreiung von der 4-Wochen-Frist 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Arbeitslosenkasse eine Befreiung 
aussprechen, so dass Sie auch ohne Einhaltung der 4-wöchigen Anmeldefrist beim 
Arbeitsamt ins Ausland reisen können.  
 
Eine Befreiung kann z. B. erfolgen, wenn 
 

• Sie Ihre Beschäftigung aufgeben, um mit Ihrem Ehegatten oder 
Lebensgefährten zusammenzuziehen, der eine dauerhafte Beschäftigung 
(länger als 5 Wochen) aufgenommen hat, oder um eine längerfristige 
Ausbildung (mind. 18 Monate) in einem anderen EWR-Land aufzunehmen, 

• Sie die Staatsangehörigkeit des EWR-Lands besitzen, in das Sie reisen, 
• Sie ein Einstellungsgespräch in dem EWR-Land haben oder 
• Ihre Krankheit von kurzer Dauer ist bzw. Ihr Kind erkrankt ist. 

  
Sofern Sie von der 4-Wochen-Frist befreit werden, weil Sie die Staatsangehörigkeit 
desjenigen Landes besitzen, in das Sie reisen wollen, müssen Sie dennoch mindestens 
eine Woche nach Eintritt der Arbeitslosigkeit beim Arbeitsamt angemeldet sein und 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 
 
2.6. Neue Bescheinigung E 303 
Falls Sie in der Vergangenheit bereits die Bescheinigung E 303 benutzt haben, 
müssen Sie eine Arbeit aufnehmen, bevor Sie eine neue Bescheinigung erhalten.  
 
Sind Sie vollzeitversichert, müssen Sie mindestens 296 Stunden innerhalb von 12 
Wochen/3 Monaten arbeiten. Sind Sie teilzeitversichert, müssen Sie mindestens 148 
Stunden innerhalb von 12 Wochen/3 Monaten arbeiten. Diese Beschäftigung kann 
auch im Ausland stattfinden. 
 
2.7. Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld 
Die Bescheinigung E 303 gewährt Ihnen einen Anspruch auf Arbeitslosengeld für 
höchstens 3 Monate, während Sie in einem anderen EWR-Land Arbeit suchen. Aus 
der Bescheinigung gehen Anfang und Ende des Bescheinigungszeitraums hervor. 
 
Damit Sie Ihr Arbeitslosengeld vom ersten Tag des Bescheinigungszeitraums an 
erhalten, müssen Sie sich innerhalb von 7 Tagen ab Anfangsdatum der Bescheinigung 
beim Arbeitsamt des anderen EWR-Landes melden. Das Anfangsdatum wird auf dem 
Vordruck E 303 unter Punkt 3 genannt. Melden Sie sich erst nach Ablauf der 7 Tage, 
so haben Sie erst ab dem Tag der Anmeldung Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
 
2.8. Höhe der Bezüge 
Ihr Arbeitslosengeld wird vom Arbeitslosenträger des EWR-Landes, in dem Sie sich 
aufhalten, ausbezahlt.  
 
Seine Höhe entspricht dem Betrag, den Sie in Dänemark erhalten hätten. Die 
Auszahlung erfolgt in Landeswährung.  
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Ihre Arbeitslosenkasse und die Direktion für Arbeit tragen Sorge dafür, dass Ihre 
Steuern aus unselbständiger Tätigkeit einbehalten und gemäß den Steuerangaben, die 
Sie Ihrer Arbeitslosenkasse gemacht haben, nach Dänemark abgeführt werden. 
 
2.9. Verzögerungen bei der Auszahlung 
Bitte beachten Sie Folgendes: 
 

• In manchen EWR-Ländern kann einige Zeit bis zur Auszahlung des ersten 
Arbeitslosengeldes vergehen. Daher ist es zu empfehlen, Geld von zu Hause 
mitzunehmen.  

• Sie müssen dem Arbeitslosenträger im anderen EWR-Land Mitteilung 
machen, falls Umstände eintreten, die Ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld 
berühren könnten. Das ist z. B. der Fall, wenn Sie krank werden, eine Arbeit 
aufnehmen, an Bildungsmaßnahmen teilnehmen, zurück nach Dänemark 
reisen u. Ä.  

 
2.10. Ihre Pflichten im anderen EWR-Land 
Solange Sie keine Beschäftigung im anderen EWR-Land aufnehmen, sind für die 
Auszahlung von Arbeitslosengeld bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Sie müssen   
 

• sich regelmäßig beim zuständigen Arbeitsamt vor Ort melden, 
• dem Arbeitsmarkt in dem anderen EWR-Land zur Verfügung stehen und 
• während des gesamten Bescheinigungszeitraums Beiträge an Ihre dänische 

Arbeitslosenkasse abführen. Bitte beachten Sie, dass diese Beiträge von dem 
im anderen EWR-Land ausbezahlten Arbeitslosengeld nicht einbehalten 
werden.  

 
2.11. Falls Sie Arbeit finden 
Wenn Sie im anderen EWR-Land eine Beschäftigung aufnehmen, erlischt Ihr 
Anspruch auf dänisches Arbeitslosengeld, und Sie unterliegen in der Regel der 
Arbeitslosenversicherung des anderen EWR-Landes. 
 
Sobald Sie die Gewissheit haben, dass Sie in die Arbeitslosenversicherung des 
anderen EWR-Landes aufgenommen wurden, müssen Sie sich bei der dänischen 
Arbeitslosenkasse abmelden. Ob Sie Beiträge zur Arbeitslosenversicherung des 
anderen EWR-Landes leisten, geht normalerweise aus Ihrer Lohn- oder 
Gehaltsabrechnung hervor. 
 
Stellt sich dagegen heraus, dass Sie nicht in die Arbeitslosenversicherung des anderen 
EWR-Landes aufgenommen werden können, so können Sie auch weiterhin Mitglied 
Ihrer dänischen Arbeitslosenkasse bleiben (Näheres siehe Abschnitt 3). Sie müssen 
gegenüber der Arbeitslosenkasse nachweisen, dass Sie in dem anderen EWR-Land 
nicht versichert werden können. 

 
2.12. Falls Sie keine Arbeit finden 
Falls Sie keine Beschäftigung finden, aber dennoch über den Ablauf der 
Bescheinigungsperiode hinaus in dem anderen EWR-Land bleiben, verlieren Sie den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld sowohl in Dänemark als auch in dem anderen EWR-
Land. 
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Um den Verlust des Anspruches auf Arbeitslosengeld zu vermeiden, müssen Sie nach 
Dänemark zurückkehren und sich vor Ablauf der Bescheinigungsperiode beim 
Arbeitsamt melden.  
 
Aus Punkt 4 der Bescheinigung E 303 ergibt sich, an welchem Tag Sie sich 
spätestens beim Arbeitsamt in Dänemark melden müssen. Fällt dieser Tag auf einen 
Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag, so können Sie sich am darauffolgenden 
Werktag beim Arbeitsamt melden. 
 
Es ist also nicht zulässig, im Anschluss an den Bescheinigungszeitraum in dem 
anderen EWR-Land Urlaub zu machen, wenn Sie bei der Rückkehr nach Dänemark 
Arbeitslosengeld beziehen wollen. 
 
2.13. Rückmeldung in Dänemark nach Ende  

  des Bescheinigungszeitraums 
Erfolgt die Meldung beim Arbeitsamt in Dänemark zu spät – also nach Ablauf des 
Bescheinigungszeitraums – so erhalten Sie erst nach einer Arbeitsaufnahme in 
Dänemark wieder Arbeitslosengeld von Ihrer dänischen Arbeitslosenkasse. Sind Sie 
vollzeitversichert, müssen Sie mindestens 296 Stunden innerhalb von 12 Wochen/3 
Monaten arbeiten. Sind Sie teilzeitversichert, müssen Sie mindestens 148 Stunden 
innerhalb von 12 Wochen/3 Monaten arbeiten.  
 
Obwohl Sie Ihres Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei verspäteter Meldung verlustig 
gehen, verlieren Sie nicht den Anspruch auf Mitgliedschaft in Ihrer dänischen 
Arbeitslosenkasse. Sie müssen daher auch weiterhin Beiträge an Ihre dänische 
Arbeitslosenkasse abführen, um später wieder Arbeitslosengeld beziehen zu können. 
 
Ihre Arbeitslosenkasse kann per Ausnahme genehmigen, dass Sie sich erst nach 
Ablauf der Bescheinigungsfrist beim Arbeitsamt in Dänemark melden, ohne den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld zu verlieren. Folgende Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein: 
 

• Sie müssen nachweisen können, dass Sie in unmittelbarem Anschluss an den 
Ablauf des Bescheinigungszeitraums zu einem Einstellungsgespräch im 
anderen EWR-Land eingeladen sind. 

• Sie müssen nachweisen können, dass Sie aus Krankheitsgründen an der 
Abreise gehindert waren. 

• Sie müssen nachweisen können, dass außergewöhnliche und unvorhersehbare 
Umstände Ihre rechtzeitige Rückkehr verhindert haben. 

 
In jedem Fall müssen Sie die Ausnahmegenehmigung bei Ihrer Arbeitslosenkasse 
beantragen.  
 
Ihr Antrag muss in der Regel vor Ablauf der Bescheinigung E 303 bei der 
Arbeitslosenkasse eingehen.  
 
Auch mit der Genehmigung der Arbeitslosenkasse zur Anmeldung beim Arbeitsamt 
in Dänemark erst nach Ablauf der Bescheinigungsperiode erhalten Sie in dem 
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Ist dies vor der Abreise nicht möglich, wenden Sie sich unverzüglich an Ihre dänische 
Arbeitslosenkasse, die Ihnen bei der Beschaffung der Bescheinigung behilflich sein 
kann.  
 
Es ist wichtig, dass Sie die 8-Wochen-Frist einhalten, unabhängig davon, ob die 
Bescheinigung E 301 bereits vorliegt oder nicht. 
 

4. Grenzgänger in einem EWR-Land 
 
Arbeitnehmer, die in einem EWR-Land arbeiten, jedoch in einem anderen wohnen, 
gelten als Grenzgänger, sofern sie mindestens einmal wöchentlich zu ihrem Wohnort 
zurückkehren.  
 
Als Grenzgänger müssen Sie in dem EWR-Land arbeitslosenversichert sein, in dem 
Sie beschäftigt sind. 
 
Sind Sie teilweise oder zeitweise arbeitslos, z. B. bei Teilzeitarbeit oder bei 
Kurzarbeit, so erhalten Sie in dem EWR-Land, in dem Sie beschäftigt sind, 
Arbeitslosengeld nach den dort geltenden Rechtsvorschriften. Sind Sie voll arbeitslos, 
d. h. bei Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses, so erhalten Sie in dem Land 
Ihres Wohnsitzes Arbeitslosengeld nach den dort geltenden Rechtsvorschriften. 
 
Falls Sie während Ihrer Beschäftigung nicht mindestens einmal wöchentlich zu Ihrem 
Wohnort zurückgekehrt sind, haben Sie wahlweise Anspruch auf die Auszahlung von 
Arbeitslosengeld in dem Land Ihrer Beschäftigung, sofern Sie sich dort dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. 
 

 
 

5. Entsendung zur Arbeit in einem EWR-Land 
 
Wenn Sie von Ihrem dänischen Arbeitgeber in ein anderes EWR-Land entsandt 
werden, um dort zu arbeiten, unterliegen Sie auch weiterhin der dänischen 
Sozialgesetzgebung oder können ihr unterliegen. 
 
Damit Sie nach den allgemeinen Entsendungsregeln auch weiterhin der dänischen 
Sozialgesetzgebung unterliegen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  
 

• Sie müssen einen Arbeitsvertrag mit dem dänischen Arbeitgeber haben, der 
Sie entsendet.  



Arbeitslosenversicherung im EWR 
 

 12 

• Während der Dauer der Entsendung muss eine Bindung zum Arbeitgeber 
bestehen.  

• Sie müssen bereits vor Ihrer Entsendung der dänischen Sozialgesetzgebung 
unterliegen.  

• Sie müssen bereits vor Ihrer Entsendung für den Arbeitgeber, der Sie 
entsendet hat, in Dänemark tätig gewesen sein. Sofern Sie unmittelbar zum 
Zweck Ihrer Entsendung eingestellt werden, muss Ihr Arbeitgeber 
normalerweise sein Unternehmen im Wesentlichen in Dänemark betreiben. 

• Der Arbeitgeber, der Sie entsendet, muss während der Dauer der Entsendung 
Ihre Lohn- bzw. Gehaltskosten bestreiten.  

• Die voraussichtliche Dauer Ihrer Entsendung darf 1 Jahr nicht übersteigen.  
• Sie dürfen keinen Kollegen ablösen, dessen Entsendungsdauer abgelaufen ist.  

 
Diese Regeln gelten auch für das Verleihen von Arbeitskräften in ein anderes EWR-
Land. Dabei besteht jedoch die Bedingung, dass das Unternehmen, das die 
Arbeitskräfte ins Ausland verleiht, auch in Dänemark Arbeitskräfte verleiht. 

 
5.1. Vordruck E 101 
Als Nachweis Ihrer Entsendung zur Arbeit in einem anderen EWR-Land müssen Sie 
oder Ihr Arbeitgeber bei der Staatlichen Anstalt für Soziale Sicherheit (Den Sociale 
Sikringsstyrelse) eine Bescheinigung nach Vordruck E 101 DK beantragen. Den 
Vordruck finden Sie im Internet unter www.dss.dk/arbejdeiudlandet unter 
„Blanketter". 
 
Die Anschrift lautet: Den Sociale Sikringsstyrelse, Landemærket 11, DK-1119 
København K, Tel. +45 33 95 50 00. 
 
Falls sich die Dauer Ihrer Entsendung aus unvorhergesehenen Gründen über das eine 
Jahr hinaus verlängert, hat Ihr dänischer Arbeitgeber die Möglichkeit, vor Ablauf des 
Jahres bei den Behörden im Beschäftigungsland einen Antrag auf weitere 
Anwendung der dänischen Rechtsvorschriften zu stellen. Der Antrag ist mittels 
Vordruck E 102 zu stellen. 
 
Sollten Sie die Bedingungen nach den allgemeinen Entsendungsregeln nicht erfüllen 
oder von Anfang an wissen, dass die Dauer Ihrer Entsendung mehr als 1 Jahr beträgt, 
können Sie bei der Staatlichen Anstalt für Soziale Sicherheit die Anwendung der 
dänischen Sozialgesetzgebung beantragen, sofern die erwartete Entsendungsdauer 3 
Jahre nicht übersteigt. Treffen diese Bedingungen auf Sie zu, beantragt die Anstalt für 
Soziale Sicherheit bei der Behörde im Arbeitsland, dass Sie während Ihrer 
Beschäftigung in dem anderen EWR-Land weiterhin der dänischen 
Sozialgesetzgebung unterliegen. 
 
Als Inhaber der Bescheinigung E 101 DK sind Sie berechtigt, die Mitgliedschaft in 
Ihrer dänischen Arbeitslosenkasse aufrechtzuerhalten. Auch die Neuaufnahme in eine 
dänische Arbeitslosenkasse ist dann während Ihrer Entsendung möglich. 
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6. Lassen Sie sich vor der Abreise und nach der 
Rückkehr beraten! 

 
Es sind zahlreiche Umstände zu berücksichtigen. Darum ist es wichtig, dass Sie sich 
bereits vor der Abreise mit den Vorschriften gründlich vertraut machen. Und es ist 
unter allen Umständen zu empfehlen, sich bei Ihrer Arbeitslosenkasse beraten zu 
lassen, bevor Sie sich für eine Beschäftigung oder die Arbeitssuche in einem anderen 
EWR-Land entscheiden. 
 
Auf Anfrage teilt Ihnen das Arbeitsamt die Anschrift des nächsten Eures-Beraters 
mit. Der Eures-Berater kann Sie über die Arbeits- und Lebensbedingungen in dem 
EWR-Land unterrichten, für das Sie sich entschieden haben. 
 
Sprechen Sie ferner mit der Sozial- und Gesundheitsverwaltung 
(Sygesikringskontoret) über Fragen der Krankenversicherung während des 
Aufenthaltes im Ausland. 
 
Bei der Rückkehr nach Dänemark ist es wichtig, dass Sie sich unverzüglich an Ihre 
Arbeitslosenkasse wenden, damit diese Sie beraten und Ihnen gegebenenfalls dabei 
helfen kann, die Bescheinigung E 301 aus dem anderen EWR-Land zu beschaffen, 
falls Sie diese noch nicht besitzen. 
 
 
 
 
 
Arbejdsdirektoratet 
Stormgade 10 
Postboks 1103 
1009 København K 
Dänemark 
www.adir.dk 
 
 


